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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §119 Abs1;

BAO §147 Abs1;

BAO §150;

BAO §151;

BAO §93 Abs3 lita;

FinStrG §161 Abs1;

FinStrG §33 Abs1;

FinStrG §8 Abs1;

FinStrG §82 Abs1;

Rechtssatz

Nicht tragfähig für die Annahme der Begehung einer vorsätzlichen Abgabenhinterziehung werden, für sich allein

betrachtet, regelmäßig solche Ausführungen in Betriebsprüfungsberichten sein, mit denen das steuerliche

Mehrergebnis der Prüfung im Verhältnis zu den erklärten Abgaben auf abweichende vertretbare oder entschuldbar

anmutend verfehlte Rechtsansichten des Abgabep>ichtigen oder etwa auch darauf zurückzuführen ist, daß der

Abgabep>ichtige über seine Beweisp>icht oder Bescheinigungsp>icht für bestimmte Tatsachen oder das Ausmaß der

Beweiskraft oder Bescheinigungskraft vorhandener Unterlagen für steuerlich relevante Tatsachen in vertretbarer

Weise geirrt oder sich Versäumnisse oder Fehlleistungen vorzuwerfen hat, die den Umständen nach zur Annahme

eines Hinterziehungsvorsatzes noch nicht zwingen. Liegen solche Ergebnisse zugrunde, dann bedarf es zur

Begründung der Annahme eines die Einleitung eines Finanzstrafverfahrens gegen den Abgabep>ichtigen

rechtfertigenden Tatverdachtes entsprechender, über die Ausführungen des Prüfungsberichtes hinausgehender

Darlegungen im Einleitungsbescheid, die einen Nachvollzug der behördlichen Überlegungen ermöglichen, weshalb im

konkreten Fall die Annahme gerechtfertigt sei, daß der Abgabep>ichtige als Täter eines Finanzvergehens in Frage

komme. Fehlen solche Ausführungen im erstinstanzlichen Einleitungsbescheid, dann triDt die Finanzstrafbehörde

zweiter Instanz Recht und P>icht, die unzulängliche Begründung des erstbehördlichen Bescheides im Falle seiner

Bestätigung durch eine zulängliche Begründung zu ersetzen (Hinweis E 30.5.1995, 95/13/0112).
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